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Rastatt:  
 
Lortzingstr. 7 
76437 Rastatt  
Tel.: +49 (0)7222 – 159889 – 0 
Fax: +49 (0)7222 – 159889 – 9  
Mail: info@cm-kanzlei.de 
Web: www.cm-kanzlei.de  
 
Geschäftszeiten:  
Mo – Fr  09:30 Uhr – 13:30 Uhr  
Mo – Do 14:30 Uhr – 18:30 Uhr 
 
Bankverbindung: 
Commerzbank Baden-Baden 
IBAN: 
DE92 6628 0053 0634 135400 
BIC: 
DRESDEFF662 
 
Rechberghausen:  
 
Faurndauer Straße 6 
73098 Rechberghausen  
Tel.: +49 (0)7161 – 95 881 – 0 
Fax: +49 (0)7161 – 95 881 – 32  
Mail: info@cm-kanzlei.de 
Web: www.cm-kanzlei.de  
 
Geschäftszeiten: 
Mo – Fr  07:30 Uhr – 12:00 Uhr  
Mo – Do 13:00 Uhr – 16:30 Uhr  
 
Bankverbindung:  
Volksbank Göppingen  
IBAN: 
DE73 6106 0500 0221 093001 
BIC: 
GENODES1VGP 
 

 

 
 
 

Geschäftsführender Gesellschafter 
Rastatt:  
Rechtsanwalt Christopher Müller  
 
Geschäftsführer Rechberghausen: 
Rechtsanwalt Rainer Poser 

 
Rechtsanwalt Alois Degler 
 
Rechtsanwalt Martin Borsch 
 
Rechtsanwältin Brigitte Kress  
(Fachanwältin für Familienrecht)  
 
Rechtsanwalt Eckhard Schütt  
 
 
Amtsgericht Mannheim  
HRB 705625  
Steuernummer 39481/38700 
 
 
 

Christopher Müller & Kollegen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ● Lortzingstr. 7 ● 76437 Rastatt 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aktenzeichen:  
(Bei Schriftverkehr und Zahlungen immer angeben) 
 
Rastatt, den  
 
 
 
 
 
 
Der Christopher Müller & Kollegen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
 
wird hiermit in Sachen   
 
gegen     
 
wegen    
 

Vollmacht 
 
erteilt. 
 
Die Vollmacht ermächtigt zu allen die Angelegenheit betreffenden Handlun-
gen, insbesondere zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81ff. ZPO), zur Stellung 
von Anträgen auf Scheidung der Ehe und Anträgen in Folgesachen, zur Er-
hebung der Widerklage, zur Vornahme und Entgegennahme von Zustellun-
gen, zur Bestellung eines Vertreters, zur Beseitigung des Rechtsstreits durch 
Vergleich, Verzicht und Anerkenntnis, zur Einlegung und Zurücknahme von 
Rechtsmitteln und zum Verzicht auf solche, zur Bestellung eines Unterbevoll-
mächtigten sowie eines Bevollmächtigten für die höheren Instanzen; zur Ver-
tretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 
StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) 
zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch 
nach §§ 233 I, 234 StPO, sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Emp-
fangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO, zur Stellung von Straf- und 
anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträ-
gen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnah-
men, insbesondere auch für das Betragsverfahren, zur Akteneinsicht, ferner 
zur Empfangnahme von Geldern und Wertsachen, insbesondere des Streit-
gegenstandes und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu 
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erstattenden Kosten sowie zur Verfügung darüber ohne die Beschränkung des § 181 BGB, 
zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen 
Willenserklärungen, insbesondere zum Ausspruch von ordentlichen und außerordentlichen 
Kündigungen. Die Vollmacht erstreckt sich auch auf Nebenverfahren, z.B. Arrest und einst-
weilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwach-
senden besonderen Verfahren (z.B. §§ 726 – 732, 766 –774, 785, 805, 872 ff. ZPO etc.), 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, Hinterlegungsverfahren, Insolvenzverfahren. 
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
Rastatt, den  
 
  
 
..................................................... 
Unterschrift 
 
Ich bin vor Auftragserteilung darauf hingewiesen worden, dass sich die Gebühren nach dem 
Gegenstandswert berechnen. 
 
Rastatt, den  
 
  
 
 
..................................................... 
Unterschrift 
 
 
Hinweis zur Arbeitsrechtssache 
 
Kostenerstattung 
 
Ich bestätige, vor Abschluss der Vertretungsvereinbarung ausdrücklich darauf hingewiesen 
worden zu sein, dass im Arbeitsgerichtsprozess erster Instanz auch für die obsiegende Par-
tei kein Anspruch auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und Erstattung der Kosten für die 
Zuziehung eines Prozessbevollmächtigten oder Beistandes besteht. 
 
Vertretung 
 
Es besteht die Möglichkeit, ohne Rechtsanwalt vor Gericht aufzutreten oder sich durch einen 
Verbandsvertreter vertreten zu lassen. 
 
Wertgebühren 
 
Zudem wurde ich darauf hingewiesen, dass die Rechtsanwaltsgebühren sich nach dem Ge-
genstandswert richten. 
 
Rastatt, den  
 
 
 
 
..................................................... 
Unterschrift 


